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Bekanntmachung der Gemeinde Jacobsdorf
über die als Satzung beschlossene 6. Änderung 

des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Odervorland“ 
 
Die am 12.05.2016 von der Gemeindevertretung Jacobsdorf als Satzung beschlossene 
6. Änderung des Bebauungsplans (BP) „Gewerbepark Odervorland“ einschließlich 
Billigung der Begründung zur Satzung mit Umweltbericht wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des BP befindet sich südlich des Ortes Jacobsdorf 
in der Gemeinde Jacobsdorf und umfasst in der Gemarkung Jacobsdorf, Flur 4, die 
Flurstücke  307 und 308 je teilweise (sh. Übersichtskarte). 

Die Satzung der 6. Änderung des BP tritt am Tag 
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für das Amt 
Odervorland in Kraft.

Jedermann kann den Plan ab diesem Tag im 
Bauamt, Zimmer 15
Bahnhofstr. 4 in 15518 Briesen  

zu den Sprechzeiten : Dienstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
   Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr 
einsehen.
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und eine 
beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes für die Wirksamkeit 
der vorbezeichneten Satzung unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Jacobsdorf geltend 
gemacht worden ist.
Mängel im Abwägungsvorgang nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind ebenfalls unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber 
der Gemeinde Jacobsdorf schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen. 
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Außerdem kann gemäß § 3 (4) Brandenburgische Kommunal-
verfassung in der zur Zeit gültigen Fassung eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften nicht mehr geltend gemacht 
werden, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Jacobsdorf 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschrift über die Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung bei eingetretenen Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Briesen, den 12.05.2016

gez. Stumm
Amtsdirektor 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Jacobsdorf
über die Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Odervorland“ 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf hat auf ihrer Sitzung am 12.05.2016 die Aufstellung der 7. Änderung des 
Bebauungsplanes „Gewerbepark Odervorland“ beschlossen. 
Das  Plangebiet befindet sich im Expopark (Gewerbepark) der Gemeinde Jacobsdorf, südlich des Ortsteils Jacobsdorf und umfasst 
das Flurstück 506, Flur 4, Gemarkung Jacobsdorf (sh. Kartenausschnitt).

Ziel und Zweck der Planung: 
Die Anpassung/Erhöhung der fest-
gesetzten Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,80 auf 0,85 soll die vorhan-
dene Mehrversieglung von 5% aus-
gleichen und Baurecht für die noch 
zu errichtende Lagerhalle schaffen. 
Die Planung dient der Sicherung und 
Stärkung des Gewerbestandortes 
der Fa. Gloger & Birke im Gewerbe-
park Odervorland (Expopark). 

Die anfallenden Kosten im Zusam-
menhang mit der Planänderung 
trägt der Antragsteller, die Fa. Glo-
ger & Birke.
 

Briesen, den 12.05.2016
 

gez. Stumm
Amtsdirektor 


